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USt-Photovoltaikanlagen© 

 

Ab 31.12.2023 und bis zum 31.12.2025 ist die Lieferung und Installation, aber auch die Einfuhr bzw der 

iG Erwerb von Photovoltaikmodulen durch den Betreiber, mit dem Steuersatz von 0% begünstigt 

(Vorsteuerabzug möglich). 

 

Voraussetzung ist, dass die Engpassleistung nicht mehr als 35 Kilowatt beträgt und, dass das Gebäude 

Wohnzwecken (iSd § 10 Abs 2 Z 3a UStG) dient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info für Immobilien 

TIPP: - Der Betreiber kann nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise auch Kleinunternehmer               

(§ 6 Abs 1 Z 27 UStG) sein! 

- U.E. (derzeit noch fraglich) werden Wohnungseigentümer nicht in den Genuss dieser 

Begünstigung kommen, da eine Gemeinschaft zwar als Betreiber mit 0% 

begünstigungsfähig wäre, die Verrechnung an den einzelnen Wohnungseigentümer jedoch 

umsatzsteuerbar wäre! 


